
Satzung über die dezentrale Abwasserbeseitigung

der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (DABS)

Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 143 Abs. l Satz 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) i. d. F. vom 17. 12. 2010 (Nieders. GVBI. 2010, 576), zuletzt geändert durch Art. 2
des Gesetzes vom 16. 12. 2014 (Nds. GVBI. S. 434) i.V.m. den §§ 95, 96 des Niedersächsischen Was-

sergesetzes (NWG) i. d. F. vom 19.02. 2010 (Nds. GVBI. 2010, S. 64), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 18. 12.2014 (Nds. GVBI. S. 477) i.V.m. §§ 54 ff. WHG i.d. F. vom 31.07. 2009 (BGBI. 2009, 2585),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15. 11. 2014 (BGBI. l S. 1724), hat der Verwaltungs-

rat der Abwasserbetriebe Weserbergland AöR in seiner Sitzung am 02. 12. 2015 die folgende Satzung
beschlossen

Der Rat der Stadt Hameln hat dieser Satzung in seiner Sitzung vom 18. 11. 2015 zugestimmt.
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§ l Allgemeines

(l) Die Abwasserbetriebe Weserbergland AöR (ABW) betreibt nach Maßgabe dieser Satzung im

Rahmen der dezentralen Abwasserbeseitigung eine öffentliche Einrichtung zur Beseitigung
der im Gebiet der Stadt Hameln anfallenden Inhalte von abflusslosen Sammelgruben und

des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms.

(2) Zur öffentlichen dezentralen Abwasserbeseitigungseinrichtung gehören alle Vorkehrungen
und Einrichtungen für die Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Sammel-

gruben und des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms sowie die zur Erfüllung der dabei
anfallenden Aufgaben eingesetzten Sachen und Personen bei der ABW und deren Beauf-

tragten.

(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung kann sich die ABW Dritter bedienen.

(4) Die in dieser Satzung genannten Anhänge l bis 4 sind Bestandteil der Satzung,

(5) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für Grundstücke des Bundes und des Landes.

(6) Die in dieser Satzung genannten Gesetze, Verordnungen, Satzungen, DIN- und En-
Vorschriften, Arbeits- und Merkblätter der ATV-DVWK bzw. DWA sind im Anhang 3 und 4

aufgeführt.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(l) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst die Entleerung (ggf. einschließ-
lich Reinigung), Abfuhr und Behandlung der Inhalte von abflusslosen Sammelgruben und

Kleinkläranlagen, soweit die ABW abwasserbeseitigungspflichtig ist. Die ABW kann die Be-
seitigung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen lassen.

(2) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist

a) das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte Wasser (häusliches Abwasser),

b) das durch gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinig-
te oder sonst in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (nichthäusliches Abwas-

ser). Ausgenommen ist das durch landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene Ab-
wasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärt-

nerisch genutzten Böden aufgebracht zu werden.

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle Einrichtungen zum
Sammeln und Behandeln des Abwassers, insbesondere Kleinkläranlagen und abflusslose

Sammelgruben.

(4) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts.
Mehrere Grundstücke gelten dann als ein Grundstück, wenn sie nur gemeinsam bebaubar
bzw. wirtschaftlich nutzbar sind.

(5) Zugelassene Fachbetriebe sind Betriebe aus den Bereichen Tief- und Straßenbau, Garten-
und Landschaftsbau, Sanitär-Heizungs-Klimatechnik, Hochbau und Rohr- und Kanalreini-

gung sowie Kanalinspektion und Dichtheitsprüfung, die in einem von der ABW geführten



Fachbetriebsregister eingetragen sind. Die Voraussetzungen für eine Zulassung ergeben

sich aus Anhang 2.

(6) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf den/die Grundstückseigentümer/in bezie-
hen, gelten die Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte, Nießbraucher/innen
und sonstige vergleichbar dinglich Berechtigte. Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich
aus dieser Satzung für die Benutzung der dezentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungs-
einrichtung ergeben, für alle, die berechtigt und verpflichtet sind, das auf den angeschlos-
senen Grundstücken anfallende Abwasser der ABW zu überlassen (insbesondere Päch-

ter/innen, Mieter/innen, Untermieter/innen usw. ). Sind wegen desselben Gegenstands

mehrere verpflichtet, haften sie als Gesamtschuldner.

§ 3 Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für die dezentrale Abwasserbeseitigung. Sie gelten nicht
für Grundstücke, die unter die Satzung über die zentrale Abwasserbeseitigung (ZABS) fallen und an
die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung anzuschließen bzw. angeschlossen sind.

§ 4 Anschlussrecht und Anschlusszwang

(l) Jeder/Jede Grundstückseigentümerin/in ist berechtigt und verpflichtet, sein/ihr Grundstück

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an die dezentrale öffentliche Abwasserbesei-
tigungseinrichtung anzuschließen, sobald auf seinem/ihrem Grundstück Abwasser anfällt.

(2) Der Anfall von Abwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Gebäuden für den

dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche Zwecke

bebaut ist oder mit der Bebauung des Grundstücks begonnen wurde.

§ 5 Benutzungsrecht und Benutzungszwang

(l) Wenn und soweit sich auf einem Grundstück eine Grundstücksentwässerungsanlage befin-
det, ist der/die Grundstückseigentümer/in berechtigt und verpflichtet, den zu entsorgen-

den Inhalt nach den Bestimmungen dieser Satzung der ABW zu überlassen.

(2) Die Bestimmungen von Absatz l gelten nur für absaugbare Stoffe und nicht für die Beseiti-
gung von festen Stoffen.

§ 6 Begrenzung des Benutzungsrechts

(l) In die Grundstücksentwässerungsanlage dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht
werden, die

. die mit der Entleerung, Abfuhr oder Behandlung beschäftigten Personen gefährden o-
der deren Gesundheit beeinträchtigen,

. die zur Entleerung, Abfuhr oder Behandlung eingesetzten Fahrzeuge oder Geräte in ih-

rer Funktion beeinträchtigen, beschädigen oder zerstören,

. die Funktionsfähigkeit der abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen erschwe-
ren, behindern oder beeinträchtigen,

. Bau- und Werkstoffe der Grundstücksentwässerungsanlage in stärkerem Maße angrei-

fen,



. die Abwasserreinigung und /oder die Klärschlammverwertung erschweren oder verhin-
dem

. giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden oder

. sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken.

Dieses Verbot gilt insbesondere für:

. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutte, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchen-

abfalle, Treber, Hefe, Borsten, Schlachtabfälle, Kunststoffe, Lederreste, Textilien, Fa-

sern, grobes Papier, Schlämme aus Abwasserbehandlungsanlagen u. a.;

. Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssige, pastöse und

später erhärtende Abfälle sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen;

. Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut, Mölke und Futterreste aus derTierhaltung;

. Kaltreiniger oder ähnliche Stoffe, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die

01- und Fettabscheidung verhindern;

. Benzin, Heizöl, Schmieröl sowie sonstige mineralische, tierische und pflanzliche Ole und

Fette einschließlich des durch diese Stoffe verunreinigten Waschwassers;

. fotochemische Abwässer (z. B. Fixierbäder, Bleichbäder, Entwicklerbäder, Ammoniaklö-

sung);

. feuergefährliche, zerknallfähige, giftige, infektiöse Stoffe;

. Farbstoffe, außer in einer so niedrigen Konzentration, dass der Ablauf der zentralen

Abwasserbehandlungsanlage nicht mehr gefärbt erscheint;

. Gase und Dämpfe;

* harte Komplexbildner wie EDTA;

. nicht neutralisierte Kondensate aus Feuerungsanlagen;

. Karbide, die Azetylen bilden und spontan sauerstoffverbrauchende Stoffe, Z. B. Natri-
umsulfid oder Eisen-11-Sulfat, jeweils in Konzentrationen, die anaerobe Verhältnisse in
der Kanalisation eintreten lassen;

. Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6, 5 - 10), chlorierte Kohlenwasserstoffe,
Phosgen, Schwefelwasserstoff; Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren

Salze; Carbide, die Acetylen bilden, ausgesprochen toxische Stoffe;

. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanla-

gen;
. Inhalte von Chemietoiletten;

. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medi-
zinischen Instituten;

. Grund-, Dränagewasser.

. Medikamente und pharmazeutische Produkte;

. Abwässer oder sonstige Stoffe aus Laboratorien, Instituten und Betrieben, in denen

neue Kombinationen von Nucleinsäuren geschaffen oder gentechnologische Experi-

mente durchgeführt werden oder in denen mit gentechnologisch manipulierten Orga-

nismen gearbeitet wird, soweit sie unbehandelt sind.

(2) Schmutzwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es der
Strahlenschutzverordnung - insbesondere § 47 Abs. 4 - entspricht.

(3) Abwasser darf in die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht eingebracht oder eingeleitet
werden, wenn die im Anhang l vorgeschriebenen Einleitungswerte überschritten werden.



(4) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht kommenden allgemein anerkannten

Regeln der Technik Abwasser zu verdünnen oder zu vermischen.

(5) Die ABW kann eine befristete, jederzeit widerrufliche Ausnahme von der Einhaltung der im

Anhang vorgeschriebenen Grenzwerte erteilen, wenn

a) der Verpflichtete nachweist, durch welche Maßnahmen und Verfahren er in ange-
messener Frist die Grenzwerte einhalten wird,

b) die sofortige Einhaltung der Grenzwerte eine unzumutbare Härte für den Verpflich-
teten darstellt und Gründe des öffentlichen Wohls der Ausnahme nicht entgegen-

stehen,

c) nach den Besonderheiten des Falles die schädlichen Stoffe und Eigenschaften der
Abwässer für die öffentliche(n) Abwasseranlage(n), die darin beschäftigten Perso-

nen oder die Abwasserbehandlung vertretbar sind.

d) der Antragsteller die entstehenden Mehrkosten übernimmt.

(6) Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte können im Einzelfall festgesetzt und die

Einhaltung der geringeren Einleitungswerte kann angeordnet werden, soweit dies nach den
Umständen des Falls geboten erscheint, um eine Gefährdung der öffentlichen Abwasseran-
lagen oder der in den Anlagen beschäftigten Personen, die Beeinträchtigung der Benutz-

barkeit der Anlagen oder eine Erschwerung der Abwasserbehandlung sowie der Klär-

schlammverwertung zu verhüten. Das Einleiten oder Einbringen von Stoffen, die die niedri-
geren Einleitungswerte überschreiten, fällt im Geltungsbereich der Anordnung unter das

Einleitungsverbot nach Abs. 3.

(7) Für im Anhang l nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfall fest-

gesetzt, wenn dies von der Menge oder Beschaffenheit des einzuleitenden Abwassers her
erforderlich ist, um eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung sicherzustellen.

(8) Für Klärschlammkompost aus Kleinklaranlagen gelten die Grenzwerte der AbfKlärV.

§ 7 Grundstücksentwässerungsanlagen

(l) Jedes Grundstück, das nach den Vorschriften dieser Satzung entsorgt wird, ist von dem/der

Grundstückseigentümer/in mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen, die
nach den jeweils geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie nach den

Bestimmungen dieser Satzung auf eigene Kosten zu errichten, instand zu halten und zu be-
treiben.

Für abflusslose Sammelgruben und Kleinkläranlagen gelten insbesondere die Richtlinien der
DIN 4261 Teil l "Kleinkläranlagen" in Verbindung mit der DIN EN 12566 Teil l.

Insbesondere sind die Grundstücksentwässerungsanlagen nach DIN 1986-30 instand zu

halten und den dort genannten Prüfungen und Inspektionen unter Beachtung der dort ge-

nannten Zeitspannen und Anlässe zu unterziehen.

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf nur nach den geprüften und genehmigten Ent-
wässerungsplänen ausgeführt werden. Wird im Einvernehmen mit der ABW eine Änderung
durchgeführt, so sind bis zur Schlussabnahme Bestandspläne vorzulegen.



(3) Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben sind so anzulegen und vorzuhalten, dass
sie von den eingesetzten Entsorgungsfahrzeugen ungehindert angefahren und entleert
werden können. Der ABW oder den von ihr Beauftragten ist zum Zwecke der Entleerung

der Kleinkläranlagen und der abflusslosen Sammelgruben ungehindert Zutritt zu gewähren.

(4) Vor Inbetriebnahme muss die Grundstücksentwässerungsanlage von der ABW abgenom-
men werden. Über das Prüfergebnis wird ein Abnahmeschein ausgefertigt, soweit das Prüf-

ergebnis die Inbetriebnahme der Anlage erlaubt. Werden bei der Abnahme Mängel festge-
stellt, so sind diese innerhalb der gestellten Frist zu beseitigen. Der Abnahmeschein befreit

den/die Grundstückseigentümer/in nicht von seiner/ihrer Haftung für den ordnungsgemä-
ßen Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage.

Der/die Grundstückseigentümer/in oder die ausführende Firma hat den Beginn der Arbei-

ten mind. l Woche vorher schriftlich der ABW mitzuteilen und den Abschluss der Herstel-

lungsarbeiten unverzüglich der ABW anzuzeigen. Dies gilt auch für eine Wiederaufnähme

der Arbeiten, wenn diese länger als 6 Monate unterbrochen waren.

Die Kosten für Erschwernisse bei der Abnahme, die durch einen zusätzlichen Aufwand ent-

stehen, wie zum Beispiel Wiederholung(en) der Abnahme bei Beanstandungen, sind von
dem/der Grundstückseigentümer/in zu tragen.

Bei Beanstandungen kann die Abnahme abgelehnt werden. Wurden Leitungsgräben ohne

eine Abnahme der Grundleitungen durch die ABW bei offener Baugrube verfällt, kann die

ABW eine nachträgliche Abnahme durch eine optische Inspektion (Kamerabefahrung) an-

ordnen.

(5) Bei der Abnahme muss die gesamte Grundstücksentwässerungsanlage sichtbar und gut
zugänglich sein. Sollten bei der Abnahme Anlagenteile verdeckt sein oder Mängel festge-

stellt werden, kann die Freilegung der Anlagenteile oder die Mängelbeseitigung in ange-
messener Frist gefordert werden.

(6) Voraussetzung für die Abnahme der Kleinkläranlage oder der abflusslosen Sammelgrube ist
ein Nachweis der Dichtigkeit nach DIN 1986 Teil 30. Alle Grundleitungen sollen nach der

Verlegung und nach baulichen Änderungen einer Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 un-
terzogen werden. Der Nachweis soll bei der Abnahme vorgelegt werden. Die Kosten für den
Nachweis der Dichtheit der gesamten Grundstücksentwässerungsanlage trägt der/die

Grundstückseigentümer/in.

Dichtheitsprüfungen dürfen nur von einem hierfür durch die ABW zugelassenen Fachbe-
trieb entsprechend Anhang 2 durchgeführt und bescheinigt werden. Zertifizierungen ande-

rer Organisationen können anerkannt werden.

(7) Auf Aufforderung der ABW hat der der/die Grundstückseigentümer/in aktuelle Bestands-
plane und Erläuterungen zur Grundstücksentwässerungsanlage vorzulegen, wenn dies zur

Beurteilung bestehender Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlich ist.

(8) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen
Zustand zu erhalten. Werden Mängel festgestellt, so kann die ABW fordern, dass die

Grundstücksentwässerungsanlage auf Kosten des Grundstückseigentümers/der Grund-

stückseigentümerin in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird.



§ 8 Entwässerungsgenehmigung

(l) Die ABW erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung eine Genehmigung zum Anschluss
an die dezentrale Abwasserbeseitigungseinrichtung (Entwässerungsgenehmigung). Ande-

rungen an der Grundstücksentwässerungsanlage oder an den der Entwässerungsgenehmi-
gung zugrunde liegenden Abwasserverhältnissen bedürfen einer Anderungsgenehmigung.

(2) Entwässerungsgenehmigungen sind nach Abs. l von dem/der Grundstückseigentümer/in
schriftlich zu beantragen (Entwässerungsantrag).

(3) Die ABW entscheidet, in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. Sie kann Nach-

weise oder Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der
Grundstücksentwässerungsanlagen durch Sachverständige verlangen, sofern das zur Ent-

Scheidung über den Entwässerungsantrag erforderlich ist. Die Kosten hat der/die Grund-
stückseigentümer/in zu tragen.

(4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt
auch für und gegen die Rechtsnachfolger/innen des Grundstückseigentümers/der Grund-

stückseigentümerin. Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den Bau o-

der den Betrieb derGrundstücksentwässerungsanlage nach anderen Rechtsvorschriften er-

förderlich sein sollten.

(5) Die ABW kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vor-

behalt des Widerrufs sowie der nachträglichen Einschränkung oder Änderung erteilen.

(6) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder Änderung

der Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit die ABW ihr

Einverständnis erteilt hat.

(7) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit der

Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage nicht begonnen oder

wenn die Ausführung zwei Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist kann auf Antrag um

höchstens drei Jahre verlängert werden.

(8) Ergibt sich während der Ausführung einer Grundstücksentwässerungsanlage die Notwen-

digkeit, von der Entwässerungsgenehmigung abzuweichen, so ist dies der ABW unverzüg-

lich anzuzeigen und dafür eine Nachtragsgenehmigung einzuholen.

(9) Die Entwässerungsgenehmigung und die Unterlagen (z. B. Pläne, Beschreibung, Berechnung

usw. ) müssen während der Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlage auf der Bau-

stelle vorgehalten werden.

(10) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für Bauvorhaben des Bundes und des Lan-

des.

§ 9 Entwässerungsantrag

(l) Für den Entwässerungsantrag ist ein Vordruck zu verwenden, der bei ABW erhältlich ist.

Eine Rücknahme des gestellten Antrages bedarf der Schriftform.



(2) Der Entwässerungsantrag ist bei der Stadt Hameln mit dem Antrag auf Baugenehmigung

einzureichen, wenn die Entwässerungsgenehmigung/Änderungsgenehmigung wegen eines

genehmigungspflichtigen Bauvorhabens erforderlich wird.

Bei allen anderen Vorhaben ist der Entwässerungsantrag spätestens 6 Wochen vor deren

geplantem Beginn bei der ABW einzureichen.

(3) Dem Antrag für den Anschluss an die dezentrale öffentliche Abwasserbeseitigungseinrich-

tung sind folgende Angaben in doppelter Ausfertigung beizufügen:

a) Angaben über Art und Bemessung der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgru-

be

b) Ein mit Nordpfeil versehener Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maß-

Stab nicht kleiner als l : 500 mit folgenden Angaben:

Straße und Hausnummer,

vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstück,

Grundstücks- und Eigentumsgrenzen,

Lage der Kleinkläranlage oder der abflusslosen Sammelgrube,

Lage der Entwässerungsleitungen außerhalb des Gebäudes mit Schächten,

Anfahr- und Entleerungsmöglichkeit für das Entsorgungsfahrzeug,

Gewässer, soweit vorhanden oder geplant,

in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandener und vorgesehene Baumbestand.

c) Ein Schnittplan im Maßstab l: 100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des Gebäu-

des mit den Entwässerungsobjekten. Einen Längsschnitt durch die Grundleitung und

durch die Schächte, Einsteigschächte oder der Inspektionsöffnungen mit Angabe der

Höhenmaße des Grundstücks und der Sohlenhöhe im Verhältnis der Straße, bezogen

auf Meter über Normalnull (mNN).

d) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab l : 100, soweit dies zur Klar-

Stellung der Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse müs-

sen insbesondere die Bestimmung der einzelnen Räume und sämtliche Fallleitungen

und Entwässerungsobjekte unter Angabe der lichten Weite und des Materials erken-

nen lassen, ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Absperrschie-

ber, Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen.

e) Eine Kopie der wasserbehördlichen Erlaubnis (gilt nur für Kleinkläranlagen).

(4) Sämtliche Antragsunterlagen sind von dem/der Anschlussnehmer/in und Planverfasser/in
zu unterschreiben. Die ABW kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Beurteilung

der Grundstücksentwässerungsanlage erforderlich sind. Sie kann auch eine Nachprüfung

durch Sachverständige fordern.

§ 10 Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage

(l) Der ABW oder Beauftragten der ABW ist zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage

oder zur Beseitigung von Störungen sofort und ungehindert Zutritt zu diesen Anlagen, zu

den Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu gewähren.
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(2) Die ABW oder Beauftragte der ABW sind berechtigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen,

insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Abwasser zu überprüfen und Proben zu

entnehmen. Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, so kann die ABW fordern,

dass diese auf Kosten des/der Grundstückseigentümers/Grundstückseigentümerin abge-

stellt werden. Die Kosten der Überprüfung(en) ha, wenn bauliche Mängel oder Verstöße

gegen die Bestimmungen dieser Satzung festgestellt werden, der/die Grundstückseigentü-

mer/in zu tragen.

(3) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen,

Schächte, Einsteigschächte oder Inspektionsöffnungen, Rückstauverschlüsse sowie Abwas-

serbehandlungsanlagen müssen zugänglich sein.

(4) Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, alle zur Prüfung der Grundstücksent-

wässerungsanlage geforderten Auskünfte zu erteilen. Insbesondere ist er/sie verpflichtet,

über die Menge, die Beschaffenheit und die Inhaltsstoffe des in die Grundstücksentwässe-

rungsanlage eingeleiteten und einzuleitenden Abwassers Aufschluss zu geben.

(5) Die ABW kann, über die in der DIN 1986-30 geforderten Dichtheitsprüfungen hinaus, zu-

sätzliche Dichtheitsprüfungen anordnen, wenn es dafür eine sachliche Rechtfertigung gibt,

insbesondere wenn:

a) das Grundstück in einem Gebiet mit hohem Fremdwasseranteil liegt oder,

b) konkrete Erkenntnisse vorliegen, dass die Grundstücksentwässerungsanlage etwa

durch Wurzeleinwuchs, wiederholte Abflussstörungen oder Fehlanschlüsse undicht

bzw. defekt ist.

(6) Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, auf seine/ihre Kosten die Einhaltung der

Benutzungsbedingungen, die sich aus der DIN 1986-30 ergeben, durch Eigenkontrollen si-

cherzustellen.

§ 11 Entsorgung

(l) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf von der ABW oder durch von ihr beauftragte
Dritte entleert. Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu
treffen, damit eine Entleerung rechtzeitig erfolgen kann. Insbesondere hat er/sie die Not-

wendigkeit einer Entleerung gegenüber der ABW mindestens eine Woche vorher schriftlich

anzuzeigen.

(2) Kleinkläranlagen werden von der ABW oder durch von ihr Beauftragte bedarfsgerecht und
nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach der allgemeinen bauaufsicht-

lichen Zulassung oder der DIN 4261 Teil l, entleert.

(3) Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Entsorgung des in Kleinkläranlagen anfallenden
Schlamms ist, dass durch den/die Grundstückseigentümer/in die Durchführung regelmäßi-

ger fachgerechter Messungen/Untersuchungen sichergestellt wird, anhand derer die Not-

wendigkeit einer Abfuhr des in der Kleinkläranlage angefallenen Schlamms beurteilt wer-
den kann. Diese haben nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, jedoch min-

destens einmal im Jahr zu erfolgen. Die Ergebnisse dieser Messungen/Untersuchungen sind

der ABW innerhalb von 14 Tagen mitzuteilen.



(4) Werden der ABW die Ergebnisse der regelmäßigen Messungen/Untersuchungen im Sinne

des Abs. 3 nicht bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt, erfolgt eine regelmäßige Entleerung der

Verklärung der Kleinkläranlagen.

(5) Eine Entleerung der Vorklärung hat alle 5 Jahre zu erfolgen.

(6) Die ABW kann Ausnahmen von der vollständigen Entleerung der Vorklärung zulassen, ins-
besondere dann, wenn ein Fachkundiger für die Wartung von Kleinkläranlagen mitteilt, dass

die Entleerung der anderen Kammern aufgrund der Schlammmenge und -konsistenz nicht
erforderlich ist.

(7) Der/die Grundstückseigentümer/in hat das Betreten und Befahren seines/ihres Grund-

Stücks zum Zwecke der Entsorgung zu dulden. Ausreichende Zufahrten und Zugänge sind zu
schaffen und freizuhalten.

(8) Die ABW oder von ihr Beauftragte geben die Entsorgungstermine bekannt. Die Bekanntga-
be kann öffentlich geschehen. Der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, alle Vor-

kehrungen zu treffen, dass die Entsorgung zum festgesetzten Zeitpunkt erfolgen kann.

§ 12 Anzeigepflichten

(l) Beim Wechsel des Eigentums oder Erbbaurechts an einem Grundstück hat der/die bisherige

Grundstückseigentümer/in oder Erbbauberechtigte die Rechtsänderung unverzüglich der
ABW schriftlich mitzuteilen. Zu der Mitteilung ist auch der/die neue Grundstückseigentü-

mer/in oder Erbbauberechtigte verpflichtet.

(2) Wenn auf einem Grundstück Krankheitsfälle auftreten, die nach dem Infektionsschutzge-
setz dem Gesundheitsamt angezeigt werden müssen und deren Erreger durch das Abwas-
ser übertragen werden können, so haben die Grundstückseigentümer dies der ABW mitzu-
teilen und das Abwasser auf ihre Kosten vor der Entsorgung desinfizieren zu lassen.

§ 13 Haftung

(l) Für Schäden oder Nachteile, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges
Handeln entstehen, haftet der/die Verursacher/in. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen

den in § 6 dieser Satzung getroffenen Festsetzungen schädliche Abwässer oder sonstige

Stoffe in die Grundstücksentwässerungsanlage eingeleitet werden.

(2) Mehrere Verursacher/innen haften als Gesamtschuldner/innen.

(3) Wenn trotz erfolgter Ankündigung zur Entsorgung infolge höherer Gewalt, Witterungsein-
flössen, Hochwasser, Streik, Betriebsstörungen oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten

die Entsorgung erst verspätet durchgeführt werden kann oder eingeschränkt bzw. unter-
brachen werden muss, so hat der/die Grundstückseigentümer/in keinen Anspruch auf

Schadenersatz. Er/sie hat die ABW von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen

solcher Schäden geltend gemacht werden.

§ 14 Ordnungswidrigkeiten

(l) Ordnungswidrig i. S. d. § 10 Abs. 5 NKomVG in der jeweils gültigen Fassung handelt, wer

vorsätzlich oder fahrlässig entgegen
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(2)

l. § 4 Abs. l sein Grundstück nicht rechtzeitig an die dezentrale öffentliche Einrich-

tung zur Abwasserbeseitigung anschließen lässt,

2. § 5 den bei ihm zu entsorgenden Inhalt der Grundstücksentwässerungsanlage nicht
derABW überlässt,

3. § 6 Abs. l bis 3die dort genannten Abwässer oder Stoffe in die Grundstücksentwäs-

serungsanlage einleitet oder einbringt,

4. § 7 Abs. l, 4, 6 oder 8 die Grundstücksentwässerungsanlage oder einen Teil davon
vor der Abnahme in Betrieb nimmt und die geforderten Nachweise nicht erbringt

und geforderte Änderungen nicht umsetzt,

5, § 8 vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung ohne Einverständnis der ABW
mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt,

6. § 9 nicht rechtzeitig einen Entwässerungsantrag stellt,

7. § 10 Abs. l und 3 Beauftragten der ABW nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen
der Grundstücksentwässerungsanlage gewährt oder diese nicht zugänglich hält,

8. § 10 Abs. 4 den Auskunftspflichten nicht nachkommt,

9. § 10 Abs. 6 die geforderte Dichtheitsprüftjng nicht durchführt,

10. § 11 Abs. l nicht die notwendigen Vorkehrungen für die Entsorgung trifft,

11. § 11 Abs. 3 die jährliche Untersuchung nicht durchführt bzw. rechtzeitig einreicht,

12. § 11 Abs. 7 den Zugang verwehrt, keine ausreichend befestigten Zufahrten und Zu-

gange schafft oder diese nicht freihält,

13. § 12 seine Anzeigepflichten nicht erfüllt.

Jede Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10. 000 Euro geahndet werden.

5 15 Datenerhebung und -Verarbeitung

(l) Die ABW führt gemäß § 100 Abs. 2 Niedersächsisches Wassergesetz zur Überwachung der
Einleitung in die öffentliche Abwassereinrichtung Register (Abwasserkataster)

a) über die Genehmigung und Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen;

b) über die Entleerung von abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen.

(2) Es werden folgende Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert:

Zu Abs. l Punkt a:

a) Postanschrift des Grundstückes, auf dem das Abwasser anfällt;
b) Name, Anschrift und Kontaktdaten des/der Grundstückseigentümers/in und der

nach dieser Satzung ihm/ihr gleichgestellten Person;

c) Art und Beschreibung der Grundstücksentwässerungsanlagen.

Zu Abs. l Punkt b:

a) Postanschrift des Grundstückes, auf dem die Entwässerungsanlage betrieben wird;
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b) Name, Anschrift und Kontaktdaten des/der Grundstückseigentümers/in und der

nach dieser Satzung ihm/ihr gleichgestellten Person;

c) Reinigung/Entleerungsintervalle;

d) Ergebnisse der jährlichen Wartung.

(3) Die ABW darf die für die Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des Melde-

rechts, der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekannt gewordenen perso-

nen- grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. l genannten Zwecke nutzen und sich die

Daten von entsprechenden Behörden (z. B. : Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und
Grundbuchamt), Verbände (Wasserbeschaffungsverbände), juristischen Personen (GWS
Stadtwerke Hameln GmbH) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufver-

fahren erfolgen kann.

(4) Im Übrigen dürfen die Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen übermittelt
werden.

§ 16 Gebühren und Verwaltungskosten

(l) Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen werden Gebühren nach beson-
deren Rechtsvorschriften erhoben.

(2) Für die Genehmigung, Abnahme und Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen

werden Verwaltungskosten nach besonderen Rechtsvorschriften erhoben.

§ 17 Hinweis auf archivmäßige Verwaltung

Die DIN-Normen und sonstigen außerrechtlichen Regelungen, auf die in dieser Satzung verwiesen
wird, sind bei der ABW (IT/ Kanalkataster) archivmäßig gesichert verwahrt und können dort wäh-

rend der Dienstzeiten eingesehen werden.

§ 18 Ubergangsregelung

Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden nach den Vor-
Schriften dieser Satzung von der ABW weitergeführt.

§ 19 Inkrafttreten

(l) Die Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Hameln über die dezentrale Abwasserbeseitigung

(DABS) vom 9. Oktober 1991 außer Kraft.

Hameln, den &

Her en, Verwalti/ngsratsvorsitzender
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Anhang l - Einleitungswerte

l. Allgemeine Parameter DIN Normen - DEV-Nummern

a) Temperatur 35°C DIN 38404-C4 Dez. 1976

b) pH-Wert wenigstens 6,5
höchstens 10,0

DIN EN ISO 10523 April 2012

c) Absetzbare Stoffe

nur soweit eine Schlammabscheidung
aus Gründen der ordnungsgemäßen
Funktionsweise der öffentlichen Abwas-

seranlage erforderlich ist:

Zur Kontrolle anderer Parameter kön-

nen auch niedrigere Werte festgelegt
werden, wie z. B. 0,3 ml/1 für toxische
Metalihydroxide.

1-10 ml/1, nach
0, 5 Std. Ab-
setzzeit

DIN 38409-H9 Juli 1980

2. Schwerflüchtige, lipophile Stoffe
(u. a. verseif bare Öle, Fette)

gesamt
300 mg/1

DEV H 56

(Vorschlag für ein DEV, Blaudruck,
46. Lieferung 2000)

3. Kohle nwasserstoffe

a) Kohlenwasserstoffindex gesamt 100 mg/1 DIN EN ISO 9377-2-H 53
DIN EN 858-1
DIN EN 858-2

Juli 2001
Febr. 2005
Okt. 2003

b) Kohlenwasserstoffindex, soweit im
Einzelfall eine weitergehende Entfernung
der Kohle nwasserstoffe erforderlich ist:

20 mg/1 DINENIS09377-2-H53 Juli 2001

c) absorbierbare organische Halo-
genverbindungen (AOX)

lmg/1 DINEN ISO 9562 Febr. 2005

d) Leichtflüchtige halogenierte Koh-
lenwasserstoffe (LHKW) als Summe aus
Trichlorethen, Tetrachtorethen, l , -l-, l-
Trichlorethan, Dichlormethan und Trich-

lormethan . gerechnet als Chlor (CI)

0, 5 mg/1 DIN EN ISO 10301-F4 Aug. 1997

4. Organische halogenfreie Lö-
semittel

DIN 38407-F9 Mal 1991

Mit Wasser ganz oder teilweise misch-
bar und biologisch abbaubar: Entspre-
chend spezieller Festlegung, jedoch
Richtwert nicht größer als er der Löslich-
keit entspricht oder als

lOg/lofeTOC gaschromatischz. B. analogDIN 38407
-F9

Sofern die Stoffe bekannt sind, erfolgt
Bestimmung als DOC nach DIN EN
1484 DIN EN 1484:1997-08. Wasser-
analytik - Anleitungen zur Bestim-
mung des gesamten organischen
Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten
organischen Kohlenstoffs (DOC);
Deutsche Fassung EN 1484-1997

Mai 1991
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5. Anorganische Stoffe (gelöst
und ungelöst)

a) Arsen [As) 0, 5 mg/1 DI N EN ISO 17294-2
DINENIS011969-D18
DIN EN ISO 11885-E22

Febr. 2005
Nov. 1996
Sept. 2009

b) Blei (Pb) 1,0 mg/1 DIN38406-E6
DIN 38406-E16
DIN EN ISO 11885-E22
DIN EN ISO 17294-2-E29

Juli 1998
März 1990
Sept. 2009
Febr. 2005

c)Cadmium (Cd) 0,5 mg/1 DIN38406-E 16
DINENIS05961-E19
DIN EN ISO 11885-E22
DIN EN IS017294-2-E29

März 1990
Mai 1995
Sept. 2009
Febr. 2005

d) Chrom VI (Cr) 0,2 mg/1 DIN EN ISO 10304-3-D 22
DIN 38405-D 24
DIN EN IS011885-E22

Aug. 1997
Mai 1987
Sept. 2009

e) Chrom (Cr) 1,0 mg/1 DIN EN 1233-E 10
DIN EN IS017294-2-E29
DIN EN IS011885-E22

Aug. 1996
Febr. 2005
Sept. 2009

f) Kupfer (Cu) 1,0 mg/1 DIN 38406-E 16
DIN 38406-E 7
DIN EN IS011885-E22
DIN EN IS017294-2-E29

März 1990
Sept. 1991
Sept. 2009
Febr. 2005

g) Nickel (Ni) 1,0 mg/1 DIN 38406-E 11
DIN 38406-E 16
DIN EN ISO 11885-E22
DIN EN ISO 17294-2-E29

Sept. 1991
März 1990
Sept. 2009
Febr. 2005

h) Quecksilber (Hg) 0, 1 mg/1 DIN EN ISO 12846-E 12
DIN EN ISO 12846-E31

Aue. 2012
Aug. 2012

i) Seien (Se)

j)Zink (Zn) 5,0 mg/1 DIN 38406-E 8-1
DIN 38406-E 16
DIN EN ISO 11885-E22
DIN EN ISO 17294-2-E29

Okt. 2004
März 1990
Sept. 2009
Febr. 2005

k)Zinn(SN) 5,0 mg/1 DIN EN ISO 11969-D 18
DIN EN ISO 5961-E19
DIN EN ISO 11885-E22
DIN EN ISO 17294-2-E29

Nov. 1996
Mai 1995
Sept. 2009
Febr. 2005

l) Cobalt (Co) 2,0 mg/1 DIN38406-E 16

DIN 38406-E 24
DIN EN ISO 11885-E22
DIN EN ISO 17294-2-E29

März 1990

März 1993
Sept. 2009
Febr. 2005

m) Silber (Ag)

n)Antimon (Sb) 0,5 mg/1 DINENIS011969-D18

DIN 38405-D 32

DINENIS011885-E22

Nov. 1996

Mai 2000

Sept. 2009

o) Barium (Ba)
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p) Aluminium (AI) und Eisen
(Fe|

Keine Begrenzung, soweit keine Schwierigkeiten bei der
Abwasserableitung und -reinigung auftreten

q) Mangan (Mn)
Thallium(TI)Vanadi-
um (V)

Auf die Nennung eines Richtwertes wird verzichtet. Dennoch
werden Mn/ Tl und V aufgeführt, da sie in der 17. BlmSchV be-
grenzt sind, welche bei der Verbrennung des anfallenden Klär-
Schlammes zu berücksichtigen ist

6. Anorganische Stoffe (gelöst)

a) Stickstoff aus Ammonium und Am-
moniak(NH4-N+NH3-N}

lOOmg/1
<5000 EW

200 mg/1

>5000 EW

DIN38406-E5
OINENIS011732-E23

DIN38406-E5-2,
DINENIS011732-E23

Okt. 1983

Mai 2005

Okt. 1983
Sept. 1997

b) Cyanid, leicht freisetzbar 1,0 mg/1 DIN 38405-D 13 April 2011

c) Fluorld (F| 50 mg/1 DIN 38405-D4

entspr. DIN EN ISO 10304-1

Juli 1985
Juli 2009

d)Stickstoffaus Nitrit
(N02-N)

10 mg/1 D!N EN 26777-D 10

DiN EM ISO 10304-1

DINENIS013395-D28

April 1993
Juli 2009
Dez. 1996

e) Sulfat (S04'") 600 mg/1 DIN EM ISO 10304-1

DIN38405-D5

Juli 2009
Jan. 1985

f) Phosphor, gesamt (P) 50 mg/1 D11M ENIS06878-D11

DINENIS01885-E22

Sept. 2004
Sept. 2009

g) Sulfid, leicht freisetzbar (S 2,0 mg/1 DIN 38405-D27 Juli 1992

7. Organische Stoffe

a) Phenolindex,

wasserdampfftüchtig

100 mg/1 DIN38409-H16-2 Juni 1984

b) Farbstoffe Nur in einer so niedrigen Konzentration, dass der Vorfluter nach
Einleitung des Ablaufs einer mechanisch-biologischen Kläranlage
visuell nicht mehr gefärbt erscheint.
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Anhang 2 - Fachbetriebe

Berechtigt zur Ausführung von Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen unterhalb und außer-
halb von Gebäuden, zur Durchführung von Inspektionen und Dichtheitsprüfungen von GEA sowie
Hausanschlusskanälen und -schachten sind nur Unternehmer, die von den Abwasserbetrieben We-

serbergland AöR, besonders hierfür zugelassen sind.

l. Es werden Zulassungen für folgende Tätigkeitsbereiche erteilt:

1. 1 Fachbetriebe Grundstücksentwässerung (Fachbetriebe GEA)

a) Arbeiten innerhalb von Gebäuden:

Betrieb aus dem Bereich Sanitär-Heizung-Klimatechnik

b) Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen unterhalb und außerhalb von Gebäu-

den:

Betrieb aus den Bereichen Tief- und Straßenbau, Kanalbau, Garten- und Landschaftsbau,

Hochbau und Sanitär-Heizung-Klimatechnik
c) Herstellen von Anschlusskanälen:

Betriebe aus dem Bereich Tief- und Straßenbau, Kanalbau

1. 2 Fachbetriebe Dichtheitsprüfung und Inspektion (Fachbetriebe DHP)

d) Inspektion und Dichtheitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen:

Betriebe aus dem Bereichen Rohr- und Kanalreinigung, Kanalinspektion und Sanitär-

Heizung-Klimatechnik

1. 3 Fachbetriebe Grabenlose Sanierung (Fachbetriebe S)

e) Grabenlose Sanierung von Grundleitungen:

Betriebe aus dem Bereich Kanalsanierung

2. Voraussetzung für die Zulassung sind;

a) Nachweis der Eintragung des Unternehmens bei der Industrie- und Handelskammer o-
der Handwerkskammer

b) Nachweis der Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft

c) Nachweis über die persönliche Lage der Wirtschaftsteilnehmer - siehe Formular VHB-

Bund Nr. 124 (Eigenerklärung zur Eignung)

d) Nachweis über die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit - siehe Formular

VHB-Bund Nr. 124 (Eigenerklärung zur Eignung)

e) Nachweis über die technische Leistungsfähigkeit - siehe Formular VHB-Bund Nr. 124 (Ei-

generklärung zur Eignung)

f) Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die

Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsver-

zeichnis). Bei Einsatz von Nachuntemehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die

vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die

Präqualifikation erfüllen.

g) Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung das ausgefüllte

Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunterneh-
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men sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzuge-
ben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die An-
gäbe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die
Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

h) Abhängig vom Tätigkeitsbereich:

. die Zulassung des Unternehmens nach RAL-GZ 968: Herstellung, baulicher Unter-
halt, Sanierung und Prüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen oder
gleichwertig

. die Zulassung des Unternehmens nach RAL-GZ 961: Herstellung und Instandhal-
tung von Abwasserleitungen und -kanälen oder gleichwertig

i) Bei der Bewertung der fachlichen Eignung werden auch gleichwertige Nachweise aner-
kannt, die in einem anderen Mitgliedstat der Europäischen Union oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellt wur-
den.

3. Allgemeine Vorschriften

3. 1 Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften oder der Einsatz von Subunternehmern ist nicht zu-
lässig.

3. 2 Die Anweisungen der ABW sind zu befolgen.

3. 3 Die Verträge zwischen dem Unternehmer und den Anschlussberechtigten bzw. dem/der
Grundstückseigentümer/in müssen auf der Grundlage folgender Bestimmungen in der jeweils
gültigen Fassung abgeschlossen werden:

a) Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB Teil B)
b) Allgemeine Technische Vorschriften für Bauleistungen (VOB Teil C)

3.4 Die Gewährleistungszeit beträgt 5 Jahre.

3. 5 Der Unternehmer hat der ABW gegenüber für die ordnungsgemäße Durchführung der ge-
samten Arbeiten einzustehen. Er haftet für alle Schäden, die der ABW durch unsachgemäße

Ausführung entstehen. Er hat die ABW von allen Ansprüchen Dritter, die auf nicht ordnungs-
gemäße Durchführung der Arbeiten zurückzuführen sind, freizustellen. Die Haftung des Un-
ternehmers besteht unbeschadet der Haftung des Anschlussberechtigten bzw. des/der
Grundstückseigentümers/in. Eine Haftung des Unternehmers ist nicht gegeben, wenn der
Schaden allein auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der ABW bzw. Ihrer Vertre-
ter oder Beauftragten zurückzuführen ist. Der Nachweis des Verschuldens ist vom Unter-
nehmer zuführen.

3. 6 Der Unternehmer ist für die Beachtung der verkehrsrechtlichen Bestimmungen verantwort-
lich. Er hat die Verkehrssicherung im Bereich der Baustelle einschließlich Absperrung und
Kennzeichnung für die gesamte Dauer der Maßnahme in eigener Verantwortung durchzufüh-
ren.

3.7 Der Unternehmer hat die Verlegung des Sitzes seiner gewerblichen Niederlassung, jeden
Wechsel in der Unternehmensleitung, eine Veränderung in der Unternehmensform innerhalb
einer Woche schriftlich der ABW mitzuteilen.

4. Besondere Vorschriften Fachbetriebe Grundstücksentwässerung

4. 1 Fachbetriebe Grundstücksentwässerung (Fachbetriebe GEA) müssen vor Beginn der Arbeiten,
die von der ABW erteilten Genehmigungen einsehen.
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4. 2 Vor Beginn der Arbeiten an der GEA hat sich der Unternehmer über die Lage der vorhande-
nen Leitungen (Gas-, Wasser- und Fernwärmeleitungen, Kabel, Kanäle usw. ) im Baustellenbe-
reich zu unterrichten und die Leitungen während der Anschlussarbeiten nach den jeweils
geltenden Vorschriften zu sichern.

4. 3 Hauptkanäle dürfen für Anschlusszwecke nur nach vorheriger Zustimmung der ABW ange-
bohrt werden.

4.4 Die Lage, das Material und lichte Weite der Anschlusskanäle und das Material sowie die An-
Ordnung des Schachts, Einstiegschachts oder der Inspektionsöffnung bestimmt die ABW.

4. 5 Jeder Anschlusskanal, jede Leitung innerhalb der Grundstücksentwässerungsanlage muss
nach Fertigstellung, vor Verfüllung der Baugrube, durch die ABW abgenommen werden. Vor
der Abnahme dürfen die Rohre nicht zugedeckt werden, andernfalls hat der Unternehmer die
Rohre auf seine Kosten freizulegen. Eine Teilverfüllung-bis zum Kämpfer-ist zulässig.

4. 6 Nach Verfüllung des Rohrgrabens ist dieser unverzüglich zu schließen. Die endgültige Deck-
Schicht muss innerhalb von 14 Tagen aufgebracht sein, sofern nicht die Witterungsverhältnis-
se dem fachgerechten Einbau entgegenstehen. In diesen Fällen ist mit der Stadt Hameln -
Tiefbauamt-ein Einbautermin zu vereinbaren.

4. 7 Der Straßenaufbau sowie die Befestigungs- und Widerherstellungsart werden von der Stadt
Hameln - Tiefbauamt - bestimmt. Nach Wiederherstellung der Straßenoberfläche ist eine
gemeinsame Abnahme durchzuführen.

4. 8 Die notwendige Versorgung und Andienung der Geschäfte und der Anlieger während der
Baudurchführung muss gewährleistet sein.

4. 9 Die Anschlussarbeiten sind der ABW und der Stadt Hameln - Tiefbauamt - schriftlich anzu-

zeigen; die Anzeige muss mindestens 5 Arbeitstage vor Arbeitsbeginn vorliegen. Mit den Ar-
heiten kann begonnen werden, wenn die Stadt Hameln dem Unternehmer nicht bis zum Ab-
lauf des 3. Arbeitstages nach Eingang der Aufbruchmeldung mitteilt, dass der Aufbruch nicht
wie vorgesehen erfolgen darf. Die Mitteilung kann mündlich erfolgen. Ändert sich der vorge-
sehene Beginn der Arbeiten, hat der Unternehmer dies der ABW und Stadt Hameln schriftlich
anzuzeigen. In besonderen Fällen können Ausführungsfristen gesetzt werden.

4. 10 Bei Anschlussarbeiten im öffentlichen Straßenraum sind diese zusätzlich der Stadt Hameln

Straßenverkehrsabteilung - schriftlich anzuzeigen, welche hierfür eine schriftliche Genehmi-
gung erteilt. Eine Ausfertigung des genehmigten Beschilderungsplanes ist bei der Anzeige
nach 4.8 der ABW mit einzureichen.

4. 11 Die endgültige Herstellung der Deckschicht nach 4. 5 ist mindestens l Arbeitstag vorher der
Stadt Hameln-Tiefbauamt-anzuzeigen.
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5. Zulassung

5. 1 Die Zulassung wir mit Bescheid erteilt und berechtigt den Betrieb/Unternehmer Arbeiten an
der GEA und dem Hausanschlusskanal durchzuführen.

5. 2 Die Zulassung erfolgt widerruflich und wird auf 2 Jahre befristet. Eine Verlängerung für je-
weils 3 weitere Jahre ist einen Monat vor Ablauf zu beantragen. Eine Verlängerung kann auf
weniger als 3 Jahre befristet werden, wenn der ABW Mängel bekannt geworden sind. Die
Verlängerung wird abgelehnt, sofern die Voraussetzungen einer Zulassung nicht mehr gege-
ben sind.

5. 3 Der Zulassungsbescheid und die Verlängerung sind gebührenpflichtig.

6. Ubergangsfristen

6. 1 Die vor Inkrafttreten dieser Satzung zugelassenen Fachbetriebe müssen vor Ablauf von 2
Jahren nach Inkrafttreten dieser Satzung eine Verlängerung der bestehenden Zulassung nach
den Vorschriften dieser Satzung beantragen.

7. Widerruf der Zulassung

7. 1 Der Widerruf der Zulassung kann auf Zeit oder Dauer ausgesprochen werden, sobald die
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind oder Verstöße gegen diese Satzung, das Niedersäch-
sische Wassergesetz oder die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
festgestellt werden. Ein weiterer Grund für den Widerruf der Zulassung ist, wenn der Unter-
nehmer seine Zahlungen eingestellt hat oder ein Antrag auf Eröffnung des Vergleichs- oder
Konkursverfahrens über sein Vermögen gestellt worden ist.

7. 2 Der Widerruf der Zulassung wird, falls kein schwerwiegender Verstoß vorliegt, vorher schrift-
lich angedroht.

7. 3 Bei Widerruf der Zulassung hat der Unternehmer bereits begonnene Arbeiten unverzüglich
fertigzustellen; neue Arbeiten dürfen nicht mehr begonnen werden.

8. Sperrfrist

8. 1 Nach einer Ablehnung des Zulassungsantrages oder nach einem Widerruf der Zulassung kann
ein erneuter Antrag erst nach einer Sperrfrist von einem Jahr gestellt werden.

9. Ausnahmen

9. 1 Im Einzelfall kann die ABW aus wichtigem Grund und soweit öffentliche Interessen nicht ent-
gegenstehen auf Antrag Ausnahmen von diesen Bestimmungen zulassen. Der Antrag ist un-
ter Angabe der Gründe schriftlich zu stellen.
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Anhang 3 - Liste der Liste der Gesetze und Verordnungen

l. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds.

GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Art. l des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds. GVBI.

S. 307)

2. Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 19. 02. 2010 (Nds. GVBI. 2010, S. 64),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. 12. 2014 (Nds. GVBI. S. 477)

3. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. vom 31. 07. 2009 (BGBI. 2009, 2585), zuletzt geändert

durch Art. 2 des Gesetzes vom 15. 11. 2014 (BGBI. l S. 1724)

4. Düngemittelverordnung (DÜMV) vom 5. Dezember 2012 (BGBI. l S. 2482), geändert durch

Artikel 1 der Verordnung vom 27. Mai 2015 (BGBI. l S. 886)

5. Strahlenschutzverordnungvom 20. Juli 2001 (BGBI. l S. 1714; 2002 l S. 1459), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 der Verordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBI. l S. 2010)

6. Abwasserverordnung (AbwV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 (BGBI.
l S. 1108, 2625), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. September 2014
(BGBI. IS. 1474)

7. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Siche-

rung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen vom 24. Februar 2012 (BGBI. Nr.

10 vom 29.02.2012 S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 44 Abs. 4 des Gesetzes vom

22. 05. 2013 S. 1324)

8. Abfallverzeichnisverordnung (AVV) vom 10. Dezember 2001 (BGBI. l S. 3379), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 Absatz 22 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBI. l S. 212)

9. Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012, zuletzt geändert durch Artikel 2

des Gesetzes vom 23.07.2014 (Nds. GVBI. S. 206)

10. BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. l S. 2414), zu-

letzt geändert durch Artikel 118 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. l S. 1474)

11. Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in

Gewässer vom 18. Januar 2005 (BGBI. l Nr. 5 vom 25.01.2005 S. 114) zuletzt geändert am

05. 09. 2014 (BGBI. l Nr. 42 S. 1474)

12. Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG) vom 4. Juli 2011(Nds. GVBI. Nr.

16 vom 12.07.2011 S. 238), zuletzt geändert am 23.07.2014 (Nds. GVBI. Nr. 14 S. 211)

13. Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) vom 29. Januar 2002 (Nds. GVBI. Nr. 4 vom

05.02.2002 S. 22); zuletzt geändert am 12. 12.2012, Nds. GVBI., S. 589
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Anhang 4 - DIN-Normen, Satzungen, Arbeits- und Merkblätter

l. DIN EN 1825-1:2004-12 (D)
Abscheideranlagen für Fette - Teil l: Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung
und Güteüberwachung; Deutsche Fassung EN 1825-1:2004

2. DIN EN 1825-2:2002-05 (D)
Abscheideranlagen für Fette - Teil 2: Wahl der Nenngröße, Einbau, Betrieb und Wartung;
Deutsche Fassung EN 1825-2:2002

3. E DIN 4040-100:2014-10 (D), Erscheinungsdatum: 2014-09-05
Abscheideranlagen für Fette - Teil 100: Anforderungen an die Anwendung von Abscheideran-
lagen nach DIN EN 1825-1 und DIN EN 1825-2

4. DIN EN 858-1:2005-02 (D)
Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten (z. B. 01 und Benzin) - Teil l: Bau-, Funktions- und
Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Güteüberwachung; Deutsche Fassung EN 858-1:2002 +
Al:2004

5. DIN EN 858-2:2003-10 (D)
Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten (z. B. 01 und Benzin) - Teil 2: Wahl der NenngröBe,
Einbau, Betrieb und Wartung; Deutsche Fassung EN 858-2:2003

6. E DIN 1999-100:2014-10 (D), Erscheinungsdatum: 2014-09-05
Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten Teil 100: Anforderungen für die Anwendung von
Abscheideranlagen nach DIN EN 858-1 und DIN EN 858-2

7. DIN 1999-101:2009-05 (D)
Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten - Teil 101: Zusätzliche Anforderungen an Abschei-
deranlagen nach DIN EN 858-1, DIN EN 858-2 und DIN 1999-100 für Leichtflüssigkeiten mit
Anteilen von Biodiesel bzw. Fettsäure-Methylester (FAME)

8. DIN EN 752:2008-04 (D)
Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden; Deutsche Fassung EN 752:2008

9. DIN EN 12056-1:2001-01 (D)
Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden - Teil l: Allgemeine und Ausfüh-
rungsanforderungen; Deutsche Fassung EN 12056-1:2000

10. DIN EN 12056-2:2001-01 (D)
Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden - Teil 2: Schmutzwasseranlagen,
Planung und Berechnung; Deutsche Fassung EN 12056-2:2000

11. DIN EN 12056-3:2001-01 (D)
Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden - Teil 3: Dachentwässerung, Pla-
nung und Bemessung; Deutsche Fassung EN 12056-3:2000

12. DIN EN 12056-4:2001-01 (D)
Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden - Teil 4: Abwasserhebeanlagen;
Planung und Bemessung; Deutsche Fassung EN 12056-4:2000

13. DIN EN 12056-5:2001-01 (D)
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Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden - Teil 5: Installation und Prüfung,
Anleitung für Betrieb, Wartung und Gebrauch; Deutsche Fassung EN 12056-5:2000

14. DIN 1986-3:2004-11 (D)
Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 3: Regeln für Betrieb und War-
tung

15. DIN 1986-4:2011-12 (D)
Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 4: Verwendungsbereiche von
Abwasserrohren und -formstücken verschiedener Werkstoffe

16. DIN 1986-30:2012-02 (D)
Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 30: Instandhaltung

17. DIN 1986-100:2008-05 (D)
Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 100: Bestimmungen in Verbin-
düng mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

18. E DIN EN 1610:2014-02 (D), Erscheinungsdatum: 2014-01-10
Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen; Deutsche Fassung prEN
1610:2013

19. DIN 4261-1:2010-10: Kleinkläranlagen - Teil l: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung

20. DIN 4261-5:2012-10: Kleinkläranlagen - Teil 5: Versickerung von biologisch aerob behandel-
tem Schmutzwasser

21. DIN EN 12566-1:2004-05: Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW - Teil l: Werkmäßig hergestellte
Faulgruben (enthält Änderung Al:2003); Deutsche Fassung EN 12566-1:2000+A1:2003

22. DIN EN 12566-3:2013-09: Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW - Teil 3: Vorgefertigte und/oder
vor Ort montierte Anlagen zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser; Deutsche Fas-
sung EN 12566-3:2005+A2:2013

23. DIN EN 12566-6:2013-05: Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW - Teil 6: Vorgefertigte Anlagen für
die weitergehende Behandlung des aus Faulgruben ablaufenden Schmutzwassers; Deutsche
Fassung EN 12566-6:2013

24. DIN EN 12566-7:2013-07: Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW - Teil 7: Vorgefertigte Anlagen für
eine dritte Reinigungsstufe; Deutsche Fassung EN 12566-7:2013

25. DWA-A 139:2009-12
Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen

26. DWA-A 142:2013-10
Abwasserleitungen und -kanäle in Wassergewinnungsgebieten

27. Vergabehandbuch des Bundes (VHB) - Stand August 2008

28. Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) vom 31. Juli 2009 - Ausgabe 2012 (BAnz. Nr.
155a vom 15. 10.2009 S. 10 Inkrafttreten; zuletzt geändert am 26.06.2012 AT B3
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28. Merkblatt DWA-M 221: Grundsätze für Bemessung, Bau und Betrieb von Kleinkläranlagen mit
aerober biologischer Reinigungsstufe, Februar 2012

29. Arbeitsblatt DWA-A 262: Grundsätze für Bemessung, Bau und Betrieb von Pflanzenkläranla-
gen mit bepflanzten Bodenfiltern zur biologischen Reinigung kommunalen Abwassers, März
2006
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